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angeordnet werden. Sie darf nur erfolgen 
bei Vorliegen des dringenden Verdachts
1. von Straftaten, die nach § 225 des Straf

gesetzbuches der Anzeigepflicht unter
liegen;

2. von Straftaten der Luftpiraterie, des 
Rauschgifthandels und anderen Strafta
ten, deren Bekämpfung in internationa
len Konventionen gefordert wird;

3. von Straftaten, die unter Benutzung von 
Telefonanschlüssen vorbereitet oder be
gangen wurden und mit Freiheitsstrafe 
von mehr als zwei Jahren bedroht sind.

Diese Anordnung darf sich nur auf An
schlüsse erstrecken, die dem Beschuldigten 
gehören oder die der Beschuldigte allge
mein benutzt oder von denen Nachrichten, 
die der Straftat dienen, übermittelt werden 
sollen. Die Anordnung ist unverzüglich auf
zuheben, wenn der Grund ihres Erlasses 
weggefallen ist Aufzeichnungen, die nicht 
mit der Straftat in Verbindung stehen, sind 
zu vernichten.
(5) Die Beteiligten sind von der Postbe
schlagnahme sowie von der Überwachung 
und Aufnahme zu benachrichtigen, sobald 
dies ohne Gefährdung des Untersuchungs
zweckes geschehen kann.

§116
Vermögensbeschlagnahme
(1) Die Vermögensbeschlagnahme wird un
ter Angabe des Tages und der Stunde 
schriftlich angeordnet. Die Anordnung hat 
dieselben Wirkungen wie die Beschlag
nahme einzelner Gegenstände. Sie umfaßt 
auch das Vermögen, das der Beschuldigte 
oder der Angeklagte während der Dauer 
der Vermögensbeschlagnahme erwirbt.
(2) Im Falle der Vermögensbeschlagnahme 
sind alle Maßnahmen zur Feststellung des 
Vermögens des Beschuldigten oder des An
geklagten zu treffen; insbesondere ist der 
Beschuldigte oder der Angeklagte bei sei
ner Vernehmung aufzufordem, eine genaue 
Erklärung über sein Vermögen abzuge
ben.
(3) Die Bekanntmachung der Vermögens
beschlagnahme und ihrer Aufhebung an 
den Beschuldigten oder den Angeklagten 
erfolgt durch Zustellung. Sie werden außer
dem durch Aushang an der Gerichtstafel 
bekanntgemacht. Für die Eintragung der 
Vermögensbeschlagnahme gilt § 114 Ab
satz 2 entsprechend.

§117
Wirkung der Beschlagnahme
(1) Eine Verfügung über einen beschlag
nahmten Gegenstand ist der Deutschen De
mokratischen Republik gegenüber unwirk
sam. Ebenso unwirksam ist sie gegenüber 
dem Geschädigten, wenn die Beschlag
nahme zu seinen Gunsten erfolgt Dies gilt 
auch für eine Verfügung durch Zwangs
vollstreckung oder durch Vollziehung des 
Arrestes.
(2) Nach Bekanntgabe der Beschlagnahme 
ist gutgläubiger Erwerb an beschlagnahm
ten Gegenständen und beschlagnahmtem 
Vermögen ausgeschlossen.

§118
Veräußerung
(1) Beschlagnahmte Sachen, die eingezogen 
werden können, dürfen veräußert werden, 
wenn sie sonst verderben könnten oder ihre 
Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung einen 
volkswirtschaftlich nicht vertretbaren Auf
wand erfordern. Der Erlös tritt an die 
Stelle der Sachen.
(2) Zeit und Ort der Veräußerung werden, 
soweit möglich, dem _ Beschuldigten oder 
dem Angeklagten, dem Eigentümer und 
anderen, denen Rechte an der Sache zuste
hen, vorher mitgeteilt.

§119
Aufhebung der Beschlagnahme
(1) Die Beschlagnahme ist aufzuheben, 
wenn
1. das Verfahren gegen den Beschuldigten 

oder den Angeklagten nicht nur vorläu
fig eingestellt wird;

2. der Angeklagte rechtskräftig freigespro
chen wird;

3. der Angeklagte rechtskräftig verurteilt 
wird und das Urteil nicht auf Einzie
hung des Vermögens oder der beschlag
nahmten Gegenstände oder beschlag
nahmten Forderungen und Rechte lau
tet.

(2) Eine beschlagnahmte Sache ist dem Be
rechtigten zu übergeben, wenn die Voraus
setzungen der Beschlagnahme nicht mehr 
vorliegen.
(3) Die Beschlagnahme des Vermögens wird 
aufgehoben, wenn ihre Voraussetzungen 
nicht mehr vorliegen.
(4) Zuständig für die Aufhebung der Be
schlagnahme ist das Organ, das die Be
schlagnahme anordnete, im gerichtlichen 
Verfahren das Prozeßgericht
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